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Mietbestimmungen Müze-Räumlichkeiten 
Kursräume 
 
 
Kursräume: 
Die Stühle und Tische der Kursräume dürfen nach Bedürfnissen umgestellt werden. Nach der 
Benutzung wird die ursprüngliche Anordnung wieder hergestellt.  
 
 
Vor dem Verlassen der MüZe-Räumlichkeiten bitte Folgendes überprüfen:  
 Boden ist gekehrt und wenn klebrig/verschmutzt, feucht aufgenommen 
 alle Fenster sind geschlossen 
 Licht ist gelöscht 
 Tische und Stühle sind sauber und an ihrem ursprünglichen Platz 
 
 
Abfall:  
Bitte keinen Abfall/Müll im MüZe hinterlassen. Nehmen Sie diesen in einem eigenen 
(mitgebrachten) Abfallsack mit und entsorgen diesen bei sich zuhause.  
 
 
Toiletten: 
WC und Lavabo im EG sowie der Boden sind sauber zu hinterlassen.  
Die Toiletten im UG dürfen nicht benutzt werden, da diese nicht zu unseren Räumlichkeiten 
gehören. 
 
 
Rauchen: 
Es gilt ein Rauchverbot in sämtlichen MüZe-Räumen. Wird draussen geraucht, sind Sie für die 
Aschenbecher und deren Entleerung zuständig. Es dürfen keine Zigaretten hinterlassen werden. 
 
 
Ende des Anlasses: 
 Am Ende ihres Anlasses findet keine Abnahme statt. Wir vertrauen darauf, dass Sie sich an 

die Checkliste und die Bestimmungen halten.  
 Werden die Räumlichkeiten nicht ordentlich und sauber hinterlassen, wird die zusätzliche 

Reinigung in Rechnung gestellt. Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet (CHF 25.-
/Stunde). Die Rechnung wird Ihnen schriftlich zugestellt und muss innerhalb von 10 Tagen 
beglichen werden. Schäden am Inventar, sowie kaputte oder verloren gegangene 
Gegenstände werden ebenfalls verrechnet.  

 Bitte deponieren Sie den Schlüssel im entsprechenden Schlüsselkasten beim Eingang. 
 
 
Annullationsbestimmungen: 
Bis 14 Tage vor dem Anlass kann der Raum kostenlos annulliert werden.  
13 bis 1 Tag vor dem Anlass: Verrechnung von 50% des Gesamtbetrags. Falls wir den  
Raum weitervermieten können, entfällt der Betrag. 


